
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 9 (1893)

Heft: 52

Artikel: Die Anregung zu einem neuen schweizerischen
Krankenversicherungsgesetz

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-578621

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 08.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-578621
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


©rpn
^ für <

bie fcbtuetger.

9Mfterfd}aft
after

Çattbmerïe
unb

©ewerhe,
beren

gnnungen unb
Umitte.

o)'^r c

prukti|tij£ glatter für bie Perkjiatt
3 mit befonberer Seriictfichtigung ber

$unft itit gatt&toerf.
§erau§gegebeit unter SKitwirfung f<btoetgerifcE|er

Sunftbanbtoerfer unb Xecpnifer
»on palter frnn-golbingljnufen.

©rptt fiir bip offmcilnt Jhiblihidiottnt bfö Mjrocij. ffiftticrbmrfhtö,

©rftpeint je ©amStugS unb foftet per Quartal gr. 1. 80, per gatjr gr. 7. 20.
Snferate 20 @t8. per lfpaltige f)5etitjeile, bei größeren Sfufträgen

entfprecpenben Dtabatt.

§trentber î|ro|ï iff gut,
Reffet eigner jSlut.

An unsere Leser!
Slit nädjfter Summer tritt

bie „SEuftr. fdjroeig. §anbmerfer*
geitung ihren

ci) itfat ^afjrgiutg
an. Seun fiaitlidje Sänbe mit

470 Söochennummern, bie mohl 500 brauchbare Siufter*
geidjnungen unb einige Saufenb Septartifel fetjr ruertooHen

3nhalt8 au§ alien gemerblidjen ©ebicien enthalten, legen

3eugni§ ab bon ihrem reblidjen Seftreben, bem tsjanbrnerf
feinen „golbenen Soben" befeftigen 51t helfen, Unfer Statt
hat fid) in ber Sljat in biefen 3ahren sum ctgcitfHdjctt
<§icf(f)Sftë=£>rgmt fiir bic gefmnte fifjnicigcrtfcfjc
SJJÎcifferfdjaft ttttb bereit Sieferauteu entmicfelf; eS
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machfenbeu Verbreitung biefen fjauptgmecf in 3nfunft nodj
in ausgiebigerer SBeife erfüllen fönnen. gär bie gefunbe
SSeiterentmicflung biefeê fÇacî)blattes für ben rührigen
„Slann im ©djurgfell" jebe§ ® e m e r b ê g m e i g e g
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auf bie bisherige fräftige Unterfiühung bon «Seite unferer
merten ßefer in ber 3utunft j^en hterburd) gu gaht=
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Sürich, ®nbe stärg 1894. |jf{iülitonuib yerlügcr.

Sie Anregung pt einem neuen fdjloetprtfrfjen
àtonfem)erft©evungggeie^,

ber bierte ber gegenmärtig girfulierenben Sorfdjläge, ift
jüngft bon ber Serroaltung ber Sranfenfaffe be§ ©ifenmerfeS
©rnrnenmeib bei Sutern im Siucfe ber JDeffentlidjfeit über*
geben morben.*) Ser Vorfdjlag ift fehr einfach gehalten,
unb berbient, ba er fid) auf 30jährige (Erfahrungen ftüfct,
alle Seadjtung gur Söfung ber grofcen Sagegfrage. Ser
föauptfinn geht bahin: Ser Sunb foEe bie Sranfenberfidje*
rung aEgemein obligatorifch erflären. 8lEe ermerbenben 5fSer=

fönen hätten bom 14. SllterSjahre an einen monatlichen Sei*
trag an bie aflgemeine Sranfenberficherung gu gafpen. gür
unbermßgenbe ^erfonen foEen bie (Semeinben unb ebentueE
ber Staat eintreten. Surd) ben Seitrag beg gamilienhaupteg
foE auch bie grau unb fämtliche ermerbSunfähigen gamilten*
glieber gegen Sranfheit berfidEjert fein.

Sie Saffen finb als ©emeinbefranfenfaffen gebadjt unter
Serantroortnng ber ©emeinbe für biefelben, mobei aEe ®e*
meinberatgmitglieber im Sorftanb ©ifc unb Stimme hohe«
foEen. 3n Serroaltunggfadien fofl bie Sfehrheit färntlidfer
felbftgahlenber EEitglieber oberfte 3nftang fein.

Sie EJliigtieberbeiträge foEen monatlidh entrichtet merben
unb bem Sagegberbienft beg ©ingeinen unb ber §ö£)e beg

feftgefefcten Sranfengelbeê entfpredjenb fixiert fein. (Sie
Sranfenfaffe ©mmenroeib — 850 Slitglieber mit 900 Ser*
ficherunggberedjtigten — hat feit 30 Sahren al3 ißrapii,

*) Qu begießen tu ber Vucpbruderet Seiler iu Sugern.
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die „Jllustr. schweiz. Handwerker-
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zehnten Jahrgang
an. Neun stattliche Bände mit

470 Wochennummern, die wohl 500 brauchbare Muster-
Zeichnungen und einige Tausend Textartikel sehr wertvollen
Inhalts aus allen gewerblichen Gebieten enthalten, legen

Zeugnis ab von ihrem redlichen Bestreben, dem Handwerk
seinen „goldenen Boden" befestigen zu helfen. Unser Blatt
hat sich in der That in diesen Jahren zum eigentlichen
Geschäfts-Organ für die gesamte schweizerische
Meisterschaft nnd deren Lieferante» entwickelt; es

hat Tausenden seiner Leser neben Unterhaltung und Belehrung
geschäftlichen Ntthen gebracht und wird bei seiner stets

wachsenden Verbreitung diesen Hauptzweck in Zukunft noch

in ausgiebigerer Weise erfüllen können. Für die gesunde

Weiterentwicklung dieses Fach blattes für den rührigen
„Mann im Schurzfell" jedes G e w e r b s z w e i g e s

werden wir keine Opfer scheuen; wir vertrauen daher auch

auf die bisherige kräftige Unterstützung von Seite unserer
werten Leser in der Zukunft und laden hierdurch zu zahl-
reichem Abonnement ein.

Zürich, Ende März 1894. MMgx PàM.

Die Anregung zu einem nenen schweizerischen

Krankenversicherungsgesetz,

der vierte der gegenwärtig zirkulierenden Vorschläge, ist
jüngst von der Verwaltung der Krankenkasse des Eisenwerkes
Emmenweid bei Luzern im Drucke der Oeffentlichkeit über-
geben worden.*) Der Vorschlag ist sehr einfach gehalten,
und verdient, da er sich auf 30jährige Erfahrungen stützt,
alle Beachtung zur Lösung der großen Tagesfrage. Der
Hauptsinn geht dahin: Der Bund solle die Krankenversiche-

rung allgemein obligatorisch erklären. Alle erwerbenden Per-
sonen hätten vom 14. Altersjahre an einen monatlichen Bei-
trag an die allgemeine Krankenversicherung zu zahlen. Für
unvermögende Personen sollen die Gemeinden und eventuell
der Staat eintreten. Durch den Beitrag des Familienhauptes
soll auch die Frau und sämtliche erwerbsunfähigen Familien-
glieder gegen Krankbeit versichert sein.

Die Kassen sind als Gemeindekrankenkassen gedacht unter
Verantwortung der Gemeinde für dieselben, wobei alle Ge-
meinderatsmitglieder im Vorstand Sitz und Stimme haben
sollen. In Verwaltungssachen soll die Mehrheit sämtlicher
selbstzahlender Mitglieder oberste Instanz sein.

Die Mitgliederbeiträge sollen monatlich entrichtet werden
und dem Tagesverdienst des Einzelnen und der Höhe des

festgesetzten Krankengeldes entsprechend fixiert sein. (Die
Krankenkasse Emmenweid — 350 Mitglieder mit 900 Ver-
sicherungsberechtigten — hat seit 30 Jahren als Praxis,

Zu beziehen in der Buchdruckerei Keller in Luzern.
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baß jebeS 9JèitgIieb monatlich einen burhfhnittlichen Sage§=

berbienft eingaîjlt, wogegen im ©rfranfungëfad ein balbeë

3af)r lang innert 3al)re§frift bem Patienten ber ordentliche
SBohenoerbienft ausgerichtet wirb nebfi Vergütung ber §eils
mittel unb Slrjtfoften, biefe leßtern and) an bie franfen nidd»
erwerbenden gamilienglieber.)

Sie ©enußberedpigung ber erwerbenben Slitglieber foil
fidö im Kranf'heitSfad erftreden auf gabbing be§ orbentlidjen
SageeoerbienfteS (für bie Söerftage) nah Slaßgabe ber monat=

liefen ©inphlung, fowie non Heilmitteln nnb Slrätfoften, ade§

minbeften§ für bie Sauer eines SterteljahreS. Slehr al§
7 gr. Kranfengelb per SBerftag wirb nicht bephlt. ®ê fod
übrig'nê ben Kranfenfaffen freigeftedt bleiben, nur *4 ober

% be§ Sageëberbienfteë als Kranfengelb feftgufe^en.
Slu§ Sermögen lebenbe Serfonen phlen für fidf) unb

ihre Singehörigen im 23er£)altni§ ifjreô täglichen ©infommenS
ba§ 58etreffni§ für Slrpfoften nnb Heilmittel in bie Kaffe.

gür itnbermögenbe Sente, b. h- foldje, bie bie Seiträge nidjt
aufbringen fönnen, phlen bie ©emeiuben, unter ebentueder

StaatSunterftüßung, bie nâtnlicfjen Seireffniffe, wie fieb bann

audi bie ©enußberehtigung biefer beiben Kategorien bon 2Tîit=

giiebern nur auf Vergütung ber Slrgtfoften unb ber Heilmittel
erftredt.

3eber Sefer wirb auf ben erften Slid bie prattifdje Seite
biefeS neuen unb einfachen SrojefteS erfennen unb e§ ift gar
niebt unmöglich, bafs fpäter ein Kompromiß ungefähr in
biefem Sinn unb auf oerfidjerung§fed)nifd)er ©runblage p=
ftanbe fommt, wenn ba§ Soif bie ©reulih'fhe Utopie bachab

gefdiidt hat unb oieUeidft auch ber fÇorret'fcHe ©ntwurf in
ber SotfSabftimmnng nicht bie Mehrheit erlangt.

S er ^atent=9MûU=6emeiit (^(Sentent)
ift ber befte unb billigfte ©rfaß für Slei, ßement, Schwefel tc.
unb baper bon größtem SBerie für ©ifenbafjnen, Slafhinen=
fabrifen, ©ießereien, Sauunternehmer, ©leftrijitdigwerfe,
Slüljlebaumerfftätten, Sdjloffereien :c.

goj>Sletalt=®ement fchmiljt bei geringerer Hifce ®ie Slei,
ftiefet bünnflüffig wie SBaffer in bie Ileinften Södjer ober

Spalten, erhärtet febr rafh unb muß nicht berftemmt ober

eingetrieben Werben; er befißt bie überaus wichtige, fonft bei

feinem anbern, p ähnlichen Steden berwenbbaren Slaterial
borfommenbe ©igenfdjaft, fich beim ©rfalten auèpbehnen
unb wiberftebt ber ©inwirfung bon geudjtigfeit, Säuren unb
Seien bodfommen. goj>Sletad--©ement haftet mit a b

foluter Säbigfeit an Stein, Slauerwerf, H0I3
unb e t a 11 unb par nicht blo§ borübergebenb, fonbern
bauernb unb mit folcßer Krnft, baß eë anders als in fleinen
Stüden nicht losgemacht werben fann. Kein anbereS Sla=
terial hält auch nur halb fo feft wie Sletad=6ement. gop=
Sletad=ßement ift fed^Smal ausgiebiger als Slei. ®S ift
beSbalb unb in Serüdfichtigung feiner unübertroffenen ©igen*
fdjaften, entfchieben ba§ bidigfte aller p ähnlichen Steden
bienenben Materialien. SaS fpeaififhe ©ewicht beträgt nur
2 ftatt wie bei Slei 11,5. goj>Sletad= ßement wirb in Statten
bon 30 X 30 x 5 ©entimeter geliefert. Hattbert Statten
wiegen circa 1000 Kilo 4,o Kubifmeter. gop=Sletads
ßement fann in ungäfjligen gäden wertbode Serwenbung
finben. ©ang befonberS bewährt bat eS fich pm Seranfern
ober Sefeftigen bon fdjweren Slafdjinen, eifernen Säulen,
eiferner. Srägern, eifernen Sporen unb ©elänbern, bon SBeden*

lagern unb bon ©ußftüden ader Slrt in Stein, Slauerwerf
unb ©ufj.

güijjerorbeutliiljt D tettjle Iei|tet PîM-(!fomeitt beim
Jltpariewtt nnb fUttlflliliimn tum itnfplib gemaripneit
itttii gehorfienen Ittardjiueufmibautrtttru, ^abriltmaurru,
gieUrrgtmtûtett, gnttttmtfüjüdjtm rtr.

3n ftüffigem guftanbe in bie Siffe ober Spalten einge=

goffen, Perbinbet eS bie Slauerteile in fo fotiber SBeife, baß

biefelben nachher wie aus einem Slod gegoffen erfiheinen.
Slit Sletad=ßement fonfolibierte Slafchinenfunbamente laffett
feine Sibrationen mehr su.

gop--Sletad=ßement berwenbeu Saumeifter mit Süßen

pr Sistierung bon gunbamentmauern gegen geuhtigfeit.
'

fÇiir ©ießereien bient gopjSletad=ßement pm SluSbeffern
fchabljafter ©ußftüde. ®S haftet beffer als irgenb ein anbereS
Slaterial uttb wirb, oermöge feiner ©igenfdfaft, fich beim
©rfalten auSjubehnen, nie loder. ®urdj Safpeltt ober 2tb=

fchaben fann eine ganj glatte Dbetflädie bergeftedt werben.
Sefonbere Sorteile bietet er bei ber Konftruftion guß=

eiferner Sd)mung= unb Segmenträber, pm SluSfiiden ber
Segmentfngen unb pm ©infttten ber Slrme. ferner gum
Serbinben oon Slnffenröbren bei ©aS= unb SSafferleitungen.
®r übertrifft hier Slei nicht nur wegen feiner Sidigfeit,
fonbern auch wegen feiner ber ©rbbewegnng nadjgebenben
©laftigität.

gop»Sletad=ßement wirb bon ben erften ©Ieftrisität§=
firmen mit beftem ©rfolge beim Sefeftigen bon Sfolatoren
berwenbet.

Sie Sehanblung beS gop'Sletad'Kement ift eine äußerft
einfache: Sie Statten werben in fleine Stüde prfhlagen,
in einem eifernen Keffel auf ein gelinbeS g-euer gefegt unb
unter pitweifem Umrühren pm Schmelzen gebraht. ®ie
Slaffe wirb berwenbet, fobatb fie bünnflüffig ift. Sft fie in
p großer Htfee bid geworben, fo nehme man ben Keffel
00m gfeuer, wobei fie buich Umrühren mit einem ©ifenftab
cn Wenigen Slinuten bünnflüffig Wie SBaffer wirb. Sodte
bie fdjmelpnbe Slaffe bnrh fli'bße Hihe fangen,
fo fann bieS burdj Segießen mit SBaffer rafh befeitigt
werben. ®urdi Umlegen bon Sebm fann ber Serluft bon
überfließendem Sletad berhinbert werben.

Seim SluSbeffern bon fchabbaften ©ußftüden müffen
leßtere etwas warm gemacht werben.

®iefer ßement wirb in bieten ber größten fdiweigerifcfjen
©tabliffemente (3. S. in ber Hauptwerfftätte ber S. 0. B.
in Dlten, ©ebrüber Sulpr in SBinfertbuo 2c.) feit Sabren
mit beftem ©rfolge angemenbet. $ie SejugSquede ift bie

girma H auf er n. 60., H"1diengr. 68.

Serbanbélue[en.
Sie Slaurer in $»nd)- Slm 16. b§.

berfammelten fih ungefähr 350 Slanrer
unb Hanblanger bon 3ärid) Sur @nt=

gegennabme beS SerihteS ber Sleifter
unb pr weitern Sefddußfaffung. Sie
Arbeiter hatten in einem Schreiben
mitgeteilt, baß e§ ihnen bei ben gegen=
wärtigen SebenSmittelpreifen unb ben

teuren SSohnungeu unmöglich fei, mit
bem fleinen Sohne auSpfommen, um
fo weniger, als fie ja nicht wäfjrenb
ber ganpn SahreSpit arbeiten fönnten.

Sie haben au bie Sleifter bie gorberung geftedt, eS möhte
bie phnftünbige SlrbeitSjeit eingeführt unb ftrifte burdjgeführt
werben, gerner man möhte ben Sohn um 50 Kp. erhöhen,

unb, wo immer möglich, hie Slfforbarbeit abfhaffen. Sie
Sleifter antworteten auf biefe Segehren, baß eS ihnen pr
3eit unmöglich fei, eine enbgültige âlntwort p erteilen. im
Hinblid auf bie Sohnbewegung im gefamten Sauhanbwerf.
Sie müßten borerft mit ben Sleiftern anderer Saugewerfe
noh Südfprahe nehmen. 3n einer Soroerfammlung jwifhen
bem Sorftanbe ber Slrbeiter unb ben Sleiftern pigten fih
bie leßtern nidjt abgeneigt, auf bie gorberungen ber Slrbeiter
einptreten, unb e§ würbe baher geftern nah einer lebhaften
Siêfuffion befhloffen, niht mutwidig einen Streif bom

3aune p reißen, fonbern in einem ^weiten Schreiben bie

Sleifter aufpforbern, bi§ SienStag abenb eine enbgültige
Stntwort 31t geben. 3e nah bem 3nhalte biefer Slntwort
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daß jedes Mitglied monatlich einen durchschnittlichen Tages-
verdienst einzahlt, wogegen im Erkrankungsfall ein halbes

Jahr lang innen Jahresfrist dem Patienten der ordentliche
Wochenverdienst ausgerichtet wird nebst Vergütung der Heil-
Mittel und Arztkosten, diese letztern auch an die kranken nicht-
erwerbenden Familienglieder.)

Die Genußberechtignng der erwerbenden Mitglieder soll
sich im Krankheitsfall erstrecken ans Zahlung des ordentlichen
Tagesverdienstes (für die Werktage) nach Maßgabe der monat-
lichen Einzahlung, sowie von Heilmitteln und Arztkosten, alles
mindestens für die Dauer eines Vierteljahres. Mehr als
7 Fr. Krankengeld per Werktag wird nicht bezahlt. Es soll

übrigens den Krankenkassen freigestellt bleiben, nur ^ oder

2/4 des Tagesverdienstes als Krankengeld festzusetzen.

Aus Vermögen lebende Personen zahlen für sich und

ihre Angehörigen im Verhältnis ihres täglichen Einkommens
das Betreffnis für Arztkosten und Heilmittel in die Kasse.

Für unvermögende Leute, d. h. solche, die die Beiträge nicht

aufbringen können, zahlen die Gemeinden, unter eventueller

Staatsunterstützung, die nämlichen Betreffnisse, wie sich dann

auch die Genußberechtigung dieser beiden Kategorien von Mit-
gliedern nur auf Vergütung der Arztkosten und der Heilmittel
erstreckt.

Jeder Leser wird auf den ersten Blick die praktische Seite
dieses neuen und einfachen Projektes erkennen und es ist gar
nicht unmöglich, daß später ein Kompromiß ungefähr in
diesem Sinn und auf versicherungstechnischer Grundlage zu-
stände kommt, wenn das Volk die Greulich'sche Utopie bachab

geschickt hat und vielleicht auch der Forrer'sche Entwurf in
der Volksabstimmung nicht die Mehrheit erlangt.

Ter Patent-Metall-Cement (Fox-Cement)

ist der beste und billigste Ersatz für Blei, Cement, Schwefel zc.

und daher von größtem Werte für Eisenbahnen, Maschinen-
fabriken, Gießereien, Bauunternehmer, Elektrizitäiswerkc,
Mühlebauwerkstätten, Schlossereien zc.

Fox-Metall-Cement schmilzt bei geringerer Hitze wie Blei,
fließt dünnflüssig wie Wasser in die kleinsten Löcher oder

Spalten, erhärtet sehr rasch und muß nicht verstemmt oder

eingetrieben werden; er besitzt die überaus wichtige, sonst bei

keinem andern, zu ähnlichen Zwecken verwendbaren Material
vorkommende Eigenschaft, sich beim Erkalten auszudehnen
und widersteht der Einwirkung von Feuchtigkeit, Säuren und
Oelen vollkommen. Fox-Metall-Cement haftet mit ab-
soluter Zähigkeit an Stein, Mauerwerk, Holz
und Metall und zwar nicht blos vorübergehend, sondern
dauernd und mit solcher Krnft, daß es anders als in kleinen
Stücken nicht losgemacht werden kann. Kein anderes Ma-
terial hält auch nur halb so fest wie Metall-Cement. Fox-
Metall-Cement ist sechsmal ausgiebiger als Blei. Es ist

deshalb und in Berücksichtigung seiner unübertroffenen Eigen-
schaffen, entschieden das billigste aller zu ähnlichen Zwecken
dienenden Materialien. Das spezifische Gewicht beträgt nur
2 statt wie bei Blei 11,g. Fox-Metall-Cement wird in Platten
von 30 X 30 X 5 Centimeter geliefert. Hundert Platten
wiegen circa 1000 Kilo — 4,« Kubikmeter. Fox-Metall-
Cement kann in unzähligen Fällen wertvolle Verwendung
finden. Ganz besonders bewährt hat es sich zum Verankern
oder Befestigen von schweren Maschinen, eisernen Säulen,
eiserner. Trägern, eisernen Thoren und Geländern, von Wellen-
lagern und von Gußstücken aller Art in Stein, Mauerwerk
und Guß.

Außerordentliche Dienste leistet Metall-Cement beim
Reparieren und Konsolidieren von unsolid gewordenen
und geborstenen Maschinenfundamenten, Labrikmauern,
Kellergemölben, Krnnnenschächten etc.

In flüssigem Zustande in die Risse oder Spalten einge-
gössen, verbindet es die Mauerteile in so solider Weise, daß

dieselben nachher wie aus einem Block gegossen erscheinen.
Mit Metall-Cement konsolidierte Maschinenfundamente lassen
keine Vibrationen mehr zu.

Fox-Metall-Cement verwenden Banmeister mit Nutzen
zur Isolierung von Fundamentmauern gegen Feuchtigkeit.

'

Für Gießereien dient Fox-Metall-Cement zum Ausbessern
schadhafter Gußstücke. Es haftet besser als irgend ein anderes
Material und wird, vermöge seiner Eigenschaft, sich beim
Erkalten auszudehnen, nie locker. Durch Raspeln oder Ab-
schaben kann eine ganz glatte Oberfläche hergestellt werden.

Besondere Vorteile bietet er bei der Konstruktion guß-
eiserner Schwung- und Segmenträder, zum Ausfüllen der
Segmentfugen und zum Einkitten der Arme. Ferner zum
Verbinden von Muffenröhren bei Gas- und Wasserleitungen.
Er übertrifft hier Blei nicht nur wegen seiner Billigkeit,
sondern auch wegen seiner der Erdbewegung nachgebenden
Elastizität.

Fox-Metall-Cement wird von den ersten Elektrizitäts-
firmen mit bestem Erfolge beim Befestigen von Isolatoren
verwendet.

Die Behandlung des Fox-Metall-Cement ist eine äußerst
einfache: Die Platten werden in kleine Stücke zerschlagen,
in einem eisernen Kessel auf ein gelindes Feuer gesetzt und
unter zeitweisem Umrühren zum Schmelzen gebracht. Die
Masse wird verwendet, sobald sie dünnflüssig ist. Ist sie in
zu großer Hitze dick geworden, so nehme man den Kessel

vom Feuer, wobei sie durch Umrühren mit einem Eisenstab
m wenigen Minuten dünnflüssig wie Wasser wird. Sollte
die schmelzende Masse durch zu große Hitze Feuer fangen,
so kann dies durch Begießen mit Wasser rasch beseitigt
werden. Durch Umlegen von Lehm kann der Verlust von
überfließendem Metall verhindert werden.

Beim Ausbessern von schadhaften Gußstücken müssen

letztere etwas warm gemacht werden.

Dieser Cement wird in vielen der größten schweizerischen

Etablissemente (z. B. in der Hauptwerkstätte der 3. O. L.
in Ölten, Gebrüder Sulzer in Winterthur zc.) seit Jahren
mit bestem Erfolge angewendet. Die Bezugsquelle ist die

Firma H aus er u. Co., Zürich, Hirschengr. 68.

Verbandswesen.
Die Maurer in Zürich. Am 16. ds.

versammelten sich ungefähr 330 Maurer
und Handlanger von Zürich zur Ent-
gegennahme des Berichtes der Meister
und zur weitern Beschlußfassung. Die
Arbeiter hatten in einem Schreiben
mitgeteilt, daß es ihnen bei den gegen-
wältigen Lebensmittelpreisen und den

teuren Wohnungen unmöglich sei, mit
dem kleinen Lohne auszukommen, um
so weniger, als sie ja nicht während
der ganzen Jahreszeit arbeiten könnten.

Sie haben an die Meister die Forderung gestellt, es möchte
die zehnstündige Arbeitszeit eingeführt und strikte durchgeführt
werden. Ferner man möchte den Lohn um 50 Rp. erhöhen,

und, wo immer möglich, die Akkordarbeit abschaffen. Die
Meister antworteten auf diese Begehren, daß es ihnen zur
Zeit unmöglich sei, eine endgültige Antwort zu erteilen im
Hinblick auf die Lohnbewegung im gesamten Bauhandwerk.
Sie müßten vorerst mit den Meistern anderer Baugewerke
noch Rücksprache nehmen. In einer Vorversammlung zwischen
dem Vorstande der Arbeiter und den Meistern zeigten sich

die letztern nicht abgeneigt, auf die Forderungen der Arbeiter
einzutreten, und es wurde daher gestern nach einer lebhaften
Diskussion beschlossen, nicht mutwillig einen Streik vom
Zaune zu reißen, sondern in einem zweiten Schreiben die

Meister aufzufordern, bis Dienstag abend eine endgültige
Antwort zu geben. Je nach dem Inhalte dieser Antwort


	Die Anregung zu einem neuen schweizerischen Krankenversicherungsgesetz

